
  

 

Einleitung 

der Umlegung „Oberer Schulweg“ 

Gemarkung Reuth, Stadt Forchheim 

 

Bekanntmachung 

des Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bamberg 

vom 4. November 2024 

 
Gemäß § 50 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 

November 2017 (BGBl. I S. 3634), in der jeweils geltenden Fassung, wird der vom Amt für 

Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bamberg, Schranne 3, 96049 Bamberg, am 4. 

November 2024 gefasste Umlegungsbeschluss wie folgt bekannt gemacht: 

 

Umlegungsbeschluss 
 

Aufgrund der Anordnung der Umlegung durch Beschluss des Stadtrates vom 28. Februar 

2023 und der Übertragung der Befugnis zur Durchführung der Umlegung der Stadt 

Forchheim auf das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bamberg vom 28. 

Februar 2023 wird nach Anhörung der Eigentümer gemäß § 47 des Baugesetzbuches 

(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), in 

der jeweils geltenden Fassung, für das Gebiet des Bebauungsplans „Oberer Schulweg“ die 

Umlegung eingeleitet. 

 

Die Umlegung führt die Bezeichnung „Oberer Schulweg“. 

 

Im Umlegungsgebiet liegen 

- die Flurstücke 505, 506, 509, 509/3, 510, 510/2, 513/1, 514/2, 517, 518, 521, 521/1 der 

Gemarkung Reuth ganz,  

- das Flurstück 507 der Gemarkung Reuth teilweise. 

 

Die genaue Abgrenzung des Gebietes ist in der anliegenden Übersichtskarte dargestellt. Die 

Übersichtskarte ist Bestandteil des Umlegungsbeschlusses. 

Das Umlegungsverfahren ist einzuleiten, damit im Rahmen der Bodenordnung nach §§ 45 ff 

BauGB nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung des Umlegung-

gebietes zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen. Der bisherige Grundstückszu-

schnitt und die mangelnde Erschließung lassen eine derartige Nutzung nicht zu. 
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7. Die unter Nummer 3 bezeichneten Personen werden zu dem Zeitpunkt Beteiligte, an dem 

die Anmeldung ihres Rechts dem Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 

Bamberg zugeht. 

Wechselt die Person eines Beteiligten während des Umlegungsverfahrens, so tritt sein 

Rechtsnachfolger nach § 49 BauGB in dieses Verfahren in dem Zustand ein, in dem es sich 

im Zeitpunkt des Übergangs des Rechtes befindet.  

 

Aufforderung: 

Es wird aufgefordert, Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteili-

gung am Umlegungsverfahren berechtigen, innerhalb eines Monats nach dieser Bekannt-

machung beim Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bamberg, Schranne 3, 

96049 Bamberg oder bei der  Außenstelle Forchheim, Dechant-Reuder-Straße 8, 91301 

Forchheim, anzumelden (§ 50 Abs. 2 BauGB). 

 

Hinweise: 

Werden Rechte erst nach Ablauf dieser Frist angemeldet oder nach Ablauf einer vom Amt 

für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bamberg gesetzten Frist glaubhaft gemacht, 

so muss ein Berechtigter die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gegen sich gel-

ten lassen, wenn das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bamberg das be-

stimmt (§ 50 Abs. 3 BauGB). 

Der Inhaber eines Rechts, das aus dem Grundbuch nicht ersichtlich ist, aber zur Beteiligung 

am Umlegungsverfahren berechtigt, muss die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetrete-

nen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist 

durch Bekanntmachung des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist (§ 50 Abs. 4 

BauGB). 

Verfügungs- und Veränderungssperre: 

Nach § 51 BauGB dürfen von der Bekanntmachung des Umlegungsbeschlusses bis zur Be-

kanntmachung der Unanfechtbarkeit des Umlegungsplans im Umlegungsgebiet nur mit 

schriftlicher Genehmigung des Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 

Bamberg: 

1. ein Grundstück geteilt oder Verfügungen über ein Grundstück und über Rechte an einem 

Grundstück getroffen oder Vereinbarungen abgeschlossen werden, durch die einem an-

deren ein Recht zum Erwerb, zur Nutzung oder Bebauung eines Grundstücks oder-

Grundstücksteiles eingeräumt wird, oder Baulasten neu begründet, geändert oder aufge-

hoben werden; 




